
11-582 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

27.4.1967 

240/A.B. 

zu 229/J 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers für Inneres Dr. H e t zen aue r 

auf die Anfrage der Abgeordneten H 0 r e j s und Genossen, 

betreffend Unterstützung des Flugrettungsdienstes. 

-(l'!-o-o-o-.-g-

Zu der von den Herren Abe;eordneten Horejs, Jungwirth, Eberhard und 

Genossen in der Sitzung des Nationalrates vom 10. 3. 1967 gestellten 

Anfrage 229/J betreffend den Flugrettungsdienst beehre ich mich fol­

gendes mitzuteilen: 

1.) Das Bundesministerium für Inneres verfügt gem~ß dem Systemi­

sierungsplan der Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge des Bundes, Bundes­

finanzgesetz für das Jahr 1967, BGBloNr. 1/1967, für flugpolizeiliche 

Aufgaben und für den Flugrettungsdienst über 7 einmotorige Flugzeuge 

und 8 Hubschrauber. Es ist beabsichtigt, die Anzahl dieser Luftfahr­

zeue;e entsprechend den Erfordernissen und den bewilligten Budgetmitteln 

in den kommenden Jahren weiter zu erhöhen. 

2.) Die auf fünf Einsatzstellen, uozWo auf dem Hubschrauberplatz 

Wien-Meidling und auf den Flughäfen Salzburg, Innsbruck, Klae;cnfurt 

und Graz, verteilten Luftfahrzeuge des Bundesministeriums für Inneres 

werden bei Katastrophen größeren Ausmaßes im Kat~strophengebiet kon­

zentriert und den,Sicherheitsbehörden und Sicherheitsdienststellen 

sowie jenen Behörden und qrganisationen zur Verfügung e;estellt, die die 

Gefahren bei Katastrophen abzuwenden und Hilfsma~nahmen zu treffen suchen. 

Fallen zu dieser Zeit außerhalb des Katastrophengebietes Bergungen von 

Verunglückten an, so werden je nach Drine;lichkeit der Fälle Luftfahr­

zeuge zur Hilfeleistung aus dem Katastrophengebiet abgezogen. 

3.) Seit 1956 werden die Luftfahrzeuge des Bundesministeriums für 

Inneres, die grundsätzlich für sicherheits- und ordnungspolizeiliche 

Aufgaben der Bundespolizei und der Bundesgendarmerie (Flugpolizei) be­

reitstehen, auch zur Unterstützung von Rettungsmaßnahmen der hierzu 

berufenen Organisationen der Länder und der Gemeinden sowie der mit der­

artigen Agenden befaßten privaten EinrichtunGen zur Verfügung gestellt. 
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Allein in den ersten drei Monaten des Jah~es 19G7 wurden vop 163 

Bergungsaktionen, die mit Luftfahrzeugen des Bundesministeriums für 

Inneres durchgeführt i'lUrden, 110 vom Bergrettungsdienst, VOll Hütten­

wirten und vom Roten Kreuz angesprochen. 

4.) Zwischen den Bundesministerien für Landesverteidigl.mg u.nd für 

Inneres bestehen Kontakte, die jederzeit eine Inanspruchnahme der Luft~ 

streitkräfte gemäß Art. 79 Abs. 2 B-VG. zur Aufrechterhaltung der Ord­

nung und Sicherheit gewährleisten. 

Die Anforderung von Hili tärluftfahrzeugen bei Eleme!J. tarereigniE:sen 

und Unelücksfällen außergewöhnlichen Umfanges sowie für Rettuncszwecke 

fällt nicht in den gesetzlichen Wirkungsbereich des BundesmiJ:].isteriums 

für Inneres~ sondern in die Zuständigkeit der Bundesländer (Art.15 B-VG.). 

Länder und Gemeinden machen von dieser Höglichkeit auch immer Ge".. 

brauch. 

.- oe -.e -. - .•. -. - •. -

240/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




